
194 Neue Justiz 5/82

30 Jahre sozialistische Staatsanwaltschaft der DDR
Dr. Dr. h. c. JOSEF STREIT,
Mitglied des Zentralkomitees der SED und Generalstaatsanwalt der DDR

Vor 30 Jahren, am 23. Mai 1952, beschloß die Volkskam
mer das Gesetz über die Staatsanwaltschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 66 S. 408). Damit 
wurden die Rechtsgrundlagen für die Entwicklung einer 
Staatsanwaltschaft sozialistischen Typs geschaffen.

Das erste Staatsanwaltschaftsgesetz der DDR war Aus
druck und Höhepunkt einer folgerichtigen Entwicklung, 
eingeordnet in die tiefgreifenden revolutionären Umge
staltungen jener Jahre. Unter Führung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands vollzog sich der einheitliche 
revolutionäre Prozeß, in dem die antifaschistisch-demo
kratische Umwälzung verwirklicht wurde und allmählich 
in die sozialistische Revolution hinüberwuchs. Im Ergeb
nis der restlosen Zerstörung der alten imperialistischen 
Staatsmaschinerie und des vollständigen Bruchs mit den 
bürgerlichen Justiztraditionen und -Vorstellungen entwik- 
kelte sich nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus durch 
die Sowjetarmee als Bestandteil der neuen Staatsmacht 
auch eine neue Staatsanwaltschaft.

Wesensmäßige Kennzeichen dafür waren insbesondere
— der grundlegend veränderte Klasseninhalt staatsan- 

waltschaftlicher Funktion, die nicht mehr den Interes
sen einer Minderheit von Ausbeutern und Unterdrük- 
kern, sondern dem Schutz der neuen Ordnung, der 
Lebens- und Entwicklungsbedürfnisse der Werktätigen 
zu dienen bestimmt war;

— die neuen, aus der Arbeiterklasse und den anderen 
werktätigen Klassen und Schichten entstammenden 
Staatsanwaltschaftskader, die von bewährten Antifa
schisten und Demokraten erzogen und geführt wur
den, während gleichzeitig Angehörige der faschisti
schen Justiz ausnahmslos aus ihren Ämtern entfernt 
und — soweit sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begangen hatten — strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen wurden;

— die neuen qualitativen Züge, die sich in der Tätigkeit 
der Staatsanwaltschaft ausprägten, besonders die enge 
Verbindung der Staatsanwälte mit den Werktätigen 
in der vorbeugenden und rechtspropagandistischen Tä
tigkeit. Durch öffentliche Auswertung von Strafverfah
ren, namentlich in Abrechnung mit faschistischen und 
Kriegsverbrechern, bei der Bekämpfung von Schiebern, 
Spekulanten und anderen Wirtschaftsverbrechern so
wie in dem Wirken, Sicherheit und Ordnung unter den 
komplizierten, schweren Nachkriegsbedingungen zu 
gewährleisten, wuchs die Volksverbundenheit der 
Staatsanwaltschaft.
Die rechtliche Fixierung des Profils der Staatsanwalt

schaft entsprach ihren neuen Aufgaben. Der erste Schritt 
zur Verselbständigung der Staatsanwaltschaft gegenüber 
der Justizverwaltung wurde am 8. Dezember 1949 mit der 
Annahme des Gesetzes über die Errichtung des Obersten 
Gerichtshofes und der Obersten Staatsanwaltschaft der 
DDR (GBl. Nr. 16 S. 111) getan. Mit der VO über Maß
nahmen zur Vereinfachung der Justiz vom 27. September 
1951 (GBl. Nr. 117 S. 877) wurden dann die Staatsanwalt
schaften in den damaligen Ländern der DDR aus- den 
Landesjustizverwaltungen herausgelöst und dem General
staatsanwalt der Republik unmittelbar unterstellt. Um 
die Gesetzlichkeit weiter zu festigen, faßte der Minister
rat am 27. März 1952 einen Beschluß, der dem General
staatsanwalt der DDR die Aufsicht über alle Untersu
chungen in Strafsachen übertrug. Auch die Aufsicht über 
den Haft- und Strafvollzug wurde der Staatsanwaltschaft 
übertragen.1

Der Staatsanwalt als Hüter der Einhaltung des Rechts

Mit dem StAG vom 23. Mai 1952 erfuhr das neue Profil 
der Staatsanwaltschaft innerhalb unseres Staatsgefüges 
seine weitere rechtliche Ausprägung. Zur Begründung des 
Gesetzes erklärte Otto G r o t e w o h l ,  daß die Staatsan
waltschaft durch dieses Gesetz zum Garanten unserer 
Rechtsordnung und zum Hüter unseres Rechts wird. „Dem 
Staatsanwalt obliegt es in Zukunft, über die Einhaltung 
der Gesetze durch alle Organe unseres demokratischen 
Staates und alle Bürger zu wachen. Er hat gegen alle Ge
setzesverletzungen, von welcher Seite sie auch kommen 
mögen, einzuschreiten und dadurch die Rechte unserer 
Bürger zu gewährleisten.“2

Das erste StAG entsprach der herangereiften gesell
schaftspolitischen Aufgabenstellung, in der DDR in allen 
Bereichen der Gesellschaft planmäßig die Grundlagen des 
Sozialismus aufzubauen. Diese von der 2. Parteikonferenz 
der SED im gleichen Jahre beschlossene Zielsetzung erfor
derte den Ausbau der sozialistischen Staatsmacht und 
eine höhere Qualität der staatlichen Leitung. Damit waren 
auch höhere Ansprüche an die strikte und einheitliche 
Gewährleistung der Gesetzlichkeit verbunden. Dement
sprechend ist die Verantwortung der Staatsanwaltschaft 
mit der ihr im ersten StAG übertragenen Aufsichtsfunk
tion wesentlich erweitert worden. Die Staatsanwaltschaft 
wurde als einheitliches, von anderen Staatsorganen un
abhängiges, seinerzeit nur dem Ministerrat unterstehen
des Organ konstituiert und erhielt somit den ihren neuen 
Aufgaben und dem damaligen Staatsaufbau entsprechen
den Platz im Mechanismus des sozialistischen Staates.

Das Gesetz entsprach den von W. I. L e n i n  begrün
deten Prinzipien für die Tätigkeit und Organisation der 
Staatsanwaltschaft in der sozialistischen Gesellschaft.3 
Die seinerzeit bereits dreißigjährigen Erfahrungen der so
wjetischen Staatsanwaltschaft waren bei der Gesetzge
bung und bei der Entwicklung unserer staatsanwaltschaft- 
lichen Tätigkeit auf den neuen gesellschaftlichen und 
rechtlichen Grundlagen eine bedeutende Hilfe und Orien- 
tiertmg. Das trifft auch heute noch zu. Dabei muß betont 
werden, daß wir beim Aufbau der Staatsanwaltschaft 
selbstverständlich von den konkreten Bedingungen unse
res Landes ausgegangen sind und z. B. das Struktur- und 
Organisationsschema nur in seinen Grundzügen über
nommen haben.

Im Geltungszeitraum des ersten StAG vollzogen sich 
grundlegende revolutionäre Prozesse, die durch die wei
tere Stärkung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, durch 
den Abschluß der sozialistischen Umgestaltung auf dem 
Lande, durch die Sicherung unserer Staatsgrenze sowie 
durch die weitere Festigung der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse und der sozialistischen Staatsmacht ge
kennzeichnet waren. Das alles erfolgte in harter Ausein
andersetzung mit dem Klassenfeind, der alles unternahm, 
die DDR durch umfangreiche Wirtschaftsspionage, gezielte 
Sabotage der Produktion, Diversionshandlungen und in
tensive Hetze, durch die Abwerbung von Fachleuten, Spe
zialisten und Wissenschaftlern, durch Schiebungen großen 
Stils und Währungsspekulationen zu erdrosseln.

Im Kampf gegen diese und andere gefährliche Verbre
chen hat sich das StAG aus dem Jahre 1952 bewährt. Die 
Staatsanwälte haben es gut zu nutzen verstanden und 
den Beweis erbracht, daß sie jederzeit bereit und zusam
men mit den Angehörigen der anderen Justiz- und Si
cherheitsorgane in der Lage sind, alle kriminellen An-


